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Aulgrund von Ar1. 2 Abs. 1 und Ar1. B des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. 5.264, BayRS 2024-1-l), das zuletzt durch § 1 des

Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) geändert worden isl, erlässt die Stadl Passau

fol gende Gebührensatzun g:

§ 1 Gebührenerhebung

(1) Für die Nulzung der verschiedenen Angebole der Slädtischen IVlusikschule Passau werden
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

(2) Die Höhe der Gebühren bemissl sich nach dem Gebührenverzeichnis, das in der jeweils gültigen
Fassung Anlage zu dieser Salzung isl.

§ 2 Gebührenschuldner

Gebührenschuldnerlisl, wer nach dem Unlerrichlsvertrag Anspruch aul Unlerricht hat. Bei

Minderjährigen haften die gesetzlichen Verlreter als Gesamtschuldner.

§ 3 Gebühren

(1) Bei der erslmaligen Anmeldung an der Städlischen Nl1usikschule Passau, isl eine
Anmeldegebühr in Höhe von 12,00 € 1ällig.

(2) DieHöhederUnlerrichtsgebührberechnetsichnachdemLebensalterdesSchülers,derArtund
dem zeillichen Umlang des Unlerrichts solvie nach dem melderechllichen Hauptwohnsilz (siehe

Teil 1 des Gebührenverzeichnisses).
(3) Schüler der Slädlischen lVlusikschule Passau haben die Möglichkeit, sich lnstrumente gegen

eine monalliche Leihgebühr auszuleihen (siehe Teil 2 des Gebührenverzeichnisses).
(4) Die Gebühren für Unterricht an allgemeinbildenden Schulen sowie in sozialen Einrichlungen (2.

B. Seniorenheim) sind in Teil 3 des Gebührenverzeichnisses leslgelegl.
(5) Zu Proyekten und Kursen können auch Teilnehmerbeiträge außerhalb dieser Satzung erhoben

r,verden.

§ 4 Gebührenschuld und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld enlsleht mit dem verlraglich festgelegten Begrnn des Unterrichts bzw. mit
Aushändi gun g des Leihinstruments.

(2) Die Unlerrichlsgebühr und die Leihgebühr (nur bei Nulzung eines Leihinstrumenls) sind
monatlich im Voraus, bis spätestens zum 10. des Monats fälliq.

(3) Für die erhobenen Gebühren kann eine Einzugsermächtigung erteilt werden oder als
Überweisung aul lolgendes Konto der Stadt Passau eingezahll werden:

rAus Gründen der leichleren Lesbarkeil lvird in dieser Salzung auf eine geschlechlerspezilische
Dillerenzierung verzichlet. Entsprechend Begri{fe gelten deshalb uneingeschränkt auch für die

weiteren Gesch lechter.
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(4)

(1)

Sparkasse Passau, IBAN: DE79 7405 0000 0240 000018, BIC: BYLADEMlPAS, Betrelf:

,,Musikschulgebühr" bzw.,,Leihgebühr".

Wurde eine Einzugsermächtigung erteill und es findel eine Rücklaslschrilt slatl, werden

Rücklastschrillgebühren in Höhe von 5,00 € zusälzlich f ällig.

§ 5 Gebührenermäßigung

Für das dritle und jedes weitere Mitglied einer Familie wird das Schulgeld um 50 % ermäßigt.

Basis lür die Berechnung der Ermäßigung isl jeweils die niedrigste Unlerrichlsgebühr, die für

das erste und zweile Mitglied einer Familie erhoben wird.
Belegt ein Schüler mehrere Fächer, so ermäßigl sich das Schulgeld für das zweite und jedes

weitere Fach um jeweils .10 
%. Als ersles Fach gill das, mit der höheren Unterrichtsgebühr.

Eine Gebührenermäßigung aus sozialen Gründen vuird nur aul schriltlichen Anlrag gewährl und

muss 1ür jedes Schuliahr erneul beanlragt werden. Sie wird nach den jeweils {ür die Sladl

Passau gülligen Regelsälzen der Sozialhille und den anerkannten Berechnungssätzen errechnet.

Hierbei wir das monalliche Nelloeinkommen der Summe der doppelten Regelsätze plus den

Kosten für die lJnterkunlt gegeniiberstelll. Sornil ergibl sich beieinem Einkommen bis zu 75 %

des ermiltellen Betrages ein 50 %iger Erlass, bei einem Einkommen bis zu 50 oh des ermiltelten

Belrages ein 100 %iger Erlass. ln lresonderen Härtelällen können die Gebühren au{ Anlrag

ebenlalls bis zu 100 % erlassen vrerden.

Bei einer Gewährung mehrerer Ermäßigungen wird an erster Stelle die ,,Mehrlächerermäßigung"
(Abs. 2), an zweiler Stelle die,,Familienermäßigung" (Abs. 1) von der bereits verringerten

U nlerrichlsgebühr und an dritler Slelle die,,Sozialermäßi gu n g" (Abs. 3) berechnel.

Bei längerer attestierter Erkrankung (mindeslens 4 Wochen) des Schülers, ermäßigl sich die

Unlerrichlsgebühr {ür jeden vollen Monat unt 1l12 des Jahresschulgeldes. Dies gilt auch, v'ienn

der Schüler aulgrund eines Härlelalls länger abwesend isl. Dieser Härlefall muss jedoch

schriftlich erklärl und von der Städlischen Musikschule Passau akzeptierl vuerden.

Schlverbehinderle erhalten eine Ermäßigung aul die im Teil 1 des Gebührenverzeichnisses

erhobenen Gebühren in Höhe von 50 0/o.

lnhaber einer Ehrenamtskarle erhalten eine Ermäßigung aul die im Teil 1 des

GebLihrenverzeichnisses erhobenen Gebühren in Höhe von 20 %.

§ 6 Rückerstattung der Gebühren

Vom Schüler verursachle Unterrichlsauslälle, außer die unter § 5 Abs. 5 genannten, begründen

grundsätzlich keinen Anspruch aul Rückzahlun g der Unlerrichtsgebühr.

Unlerrichtsslunden, die durch Krankheil oder unvermeidliche Verhinderung der Lehrkralt

ersatzlos auslallen, sind bis zu drei Unlerrichtsslunden jährlich gebührenpllichtig. Die

Unlerrichtsgebühren Iür darüber hinaus ausgelallene Unlerrichlsslunden werden

zu rückerstaltel.
Eine Rückerslatlung der Unterrichlsgebühr gem. den Absätzen 1 und 2 erfolgl immer am Ende

des Schullahres und nur aul schriltlichen Antrag.

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)
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§ 7 Aulhebung und Kündigung

(1) Die Gebührenschuld sourie der Unterrichtsvertrag kann seitens der Slädlischen Musikschule

aulgehoben werden, lvenn der Schüler aus weder von ihm selbst, noch von seinen gesetzlichen

Vertrelern (siehe § 2) zu vertretenden Gründen den Unlerrichl nichl wahrnehmen kann.

(2) Verlässt ein Schüler während des Schuljahres die Schule ohne Genehmigung der Schulleilung,

kann das volle Jahresschulgeld verlangt vverden.

(3) Die Abmeldung vom Unterrichl (Kündigung des Unterrichtsverlrages) muss schrifllich bis zum

1. Juli des laulenden Jahres erlolgen. Liegt diese nicht vor, verlängert sich der

Unlerrichlsvertrag um ein weiteres Schultahr (vgl. Schulordnung).

§ B lnkratttreten

Diese Salzung lritl mit Wirkung vom 1. September 2025 in Krafl. Gleichzeilig lri1t die

Gebührensatzung vom 1. Seplember 2022 außer Krall.

Vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 02.06.2025 beschlossen. Sie wird hiermil ausgeferligl

und amllich bekannt gemachl.

Passau, 10.06.2025
STADT PASSAU

geL.

Jürgen Dupper

0berbürgermeister
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eeUü nrenvezeicn nis zu rcb üh rensatzu nq vom 0 1 . 09.2025

Art des Untenichts
(wöchentlichz)

&bühr (§chulgeld)

Einheimische3

iährlich monallhh jährlich monatlich

Ellern-Kind-Gru ppe 300,00 € 25,00 € 300.00 € 25,00 €
Musikalische Früherziehung /
Grundausbildunqa

300,00 € 25,00 € 300,00 € 25,00 €

Einzelunlerrichl - 45 Minuten
(Juqendl iche5)

1.372,80 € 1't4,40 € 1.056,00 € 88,00 €

Einzelunterrichl - 30 Minuten
(Juqendl iche5)

936,00 € 78,00 € 720,00 € 60,00 €

Einzelunterrichl - 45 Minulen
(Erwachsene6) 1.147,20 € 145,60 € 1.344,00 € I12,00 €

Einzelunterricht - 30 Minulen
(Erwachsene6) 1.170,00 € 97,50 € 900,00 € 75,00 €

Zvreiergruppe - 45 I\/linulen
(Juqendl iche5)

780,00 € 65,00 € 600,00 € 50,00 €

Zweiergruppe - 30 Minuten
(Juqendl iche5)

499,20 € 41,60 € 384,00 € 32,00 €

Zweiergruppe * 45 Minulen
(Erwachseneo) 1.060,80 € 88,40 € 816,00 e 68,00 €

Dreier-i bis Fün{ergruppe - 45

Minuten (Juoen dliches)
499,20 € 41,60 € 384,00 € 32,00 €

Dreier-i bis Fünf ergruppe - 45
Minulen (Eruvachsene6)

936,00 € 78,00 € 753,00 € 62,75 €

Ensemble und SpielkreisT 144,00 € 1 2,00 € '144,00 € 12,00 €

Streich-/ und Blasorchesler qebüh renlrei

2 Der Unlerrichl findel gem. § 6 der Schulordnung nichl im Zeitraum der gesetzlichen Schullerien
unrl nichl an Feierlagen statl.
s Als Einheimische gellen Personen, clie ihren melderechllichen Hauptwohnsilz in der Sladl Passau

habe n.
a Musikschüler, die die Musikalische Früherziehung lresuchen, können während des Schuljahres
zum 31.12. und zum 31.03. kündigen.
5 Als Jugendliche gellen Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Gleichgestelll sind
Schüler. Sludenten und Auszubildende jeweils bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Bei

Schwerbehinderung reduzierl sich die Gebühr um 50%. lnhaber der Ehrenamtskarte erhalten
unabhängig vom Alter eine Ermäßigung aul die leweils geltende Gebühr von 20 %.
6 Als Erwachsene gelten Personen mitVollendung ries 18. Lebensjahres. Bei Schlerbehinderung
reduziert sich die Gebühr um 50 %. lnhaber der Ehrenamtskarte erhalten unatlhängig vom Alter
eine Ermäßigung aul die jeweils gellende Gebühr uon 20 o/o.

7 Gilt nichl f ür Schüler, die bereils Fächer im Bereich lnslrumenlal- / oder Gesangsunterrichl an der
Slädlischen lVlusikschule Passau belegen.
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Gebühr (Schulgeld)



13.00 €Blasinstrumente Bariton/Eu phon iu m

Posaune 13,00 €

Tenorhorn 13,00 €

Trompete 13,00 €

Tuba 16,00 €
Waldhorn 13 00 €
Querllöte 14,00 €

Klarinette 14,00 €

Saxophon 17,00 €

0boe 16,00 €

Fagott 16,00 €

Saileninslru mente Geioe / Bratsche 15,00 €

Violoncello 15,00 €
Kontrabass 18,00 €

Harle 20,00 €

Tisch-Harfe 8,00 €

Gilarre 7,00 €

Hackbrelt 13,00 €

Zilher 13,00 €

Schlaginstrum ente Schlaqzeu q 16,00 €

Marimbaphon 16,00 €

Vibraohon 16,00 €

Xvlophon 16,00 €

Tasten inslru menle Akkordeon 13,00 €

E-Piano 18,00 €

Sleirische Harmonika 25,00 €

Nähere Angaben zum Umgang mit den lnstrumenlen und der Nulzungskündigung sind gesonderl

im Mietverlrag geregelt. Dieser isl kein Beslandleil der Gebührensalzung.
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Instrumenlengruppe lnslrument monatliche Leihgebühr

Geb üh renverzeich nis zu r Geb ü h rensatzu no vom 0 1 . 09.2025
Teil 2 des Gebührenverzeichnisses - Leihgebühren


